
 
 

Vollmacht 
     - Arbeitsrecht - 

 
 
Rechtsanwalt Rainer Brück       Aktenzeichen: ______________ 
Oelschlägerstraße 6, 16515 Oranienburg     Zustellungen werden nur an den  
Telefon: 03301 / 57 90 544       Bevollmächtigten erbeten! 
E-Mail: anwalt@anwalt-brueck.de 
 

wird hiermit in Sachen  ______________________________________ 
 

wegen    ______________________________________ 
 

Vollmacht erteilt 
 

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von  
Widerklagen; 

 
2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art; 
 
3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen 

Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in der unter "wegen..." genannten Angelegenheit. 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige 
Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und 
Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und 
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, 
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht 
oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem 
Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu 
nehmen. 
 
 Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass weder Betrags-  
      rahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind; die Gebühren vielmehr   
      nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind. 
 
Hinweis zur Kommunikation mittels E-Mail (§ 2 Abs. 2 BORA): 
Die Nutzung eines elektronischen oder sonstigen Kommunikationsweges, der mit Risiken für die Vertraulichkeit dieser 
Kommunikation verbunden ist, ist erlaubt, wenn der Mandant ihr zustimmt. Von einer Zustimmung ist auszugehen, wenn der 
Mandant diesen Kommunikationsweg vorschlägt oder beginnt und ihn, nachdem der Rechtsanwalt zumindest pauschal und 
ohne technische Details auf die Risiken hingewiesen hat, fortsetzt. 
 
 
_______________________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

Belehrung nach § 12a Arbeitsgerichtsgesetz 
 
Im Urteilsverfahren des ersten Rechtszuges besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen 
Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistandes. 
Der vorgenannte Hinweis nach § 12a ArbGG wurde mir heute durch Rechtsanwalt Rainer Brück erteilt. 
 
 
_______________________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


